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1 Allgemeines

Die Ligasaison beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember eines Kalenderjahres.

Die Ligawettbewerbe im Gerätturnen der Frauen finden in unterschiedlichen Wettkampfklassen statt.

Vier dieser Wettkampfklassen werden in Vorrunden im Turnbezirk durchgeführt und sind Qualifikation zum Landesfinale.
Einzelheiten hierzu regelt die Ligaordnung des NTB.

Weitere Wettkampfklassen werden im Turnbezirk als Vor- und Endrunde ausgetragen.

Die Meldungen zu den einzelnen Wettkampfklassen sind frei und werden jeweils direkt bei dem Bezirksfachwart oder Vertreter abgegeben.
Die Meldungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail mit den Inhalten gem. Abschnitt 9.

Die Vereine erhalten vor Wettkampfbeginn ihre Meldebestätigung in Form des Zeit- und Riegenplans.
Änderungen sind spätestens vor der Einturnzeit des jeweiligen Wettkampfes zu beantragen.

2 Wettkampfklassen

Die Wettkampfklassen werden wie folgt benannt:

2.1 Qualifikationswettkämpfe zum Landesfinale

Oberliga 

Verbandsliga 

Landesliga  

Landesklasse

Alle vier Ligen unterliegen dem Startrecht der Turnordnung des DTB und der Ligaordnung des NTB.

2.2 Bezirkswettkämpfe

Bezirksliga 1
     
Bezirksliga 2 
     
Bezirksklasse 1   
Bezirksklasse 2   
Bezirksklasse 3   
3 Wettkampfinhalte

3.1 Wettkampfinhalte gemäss NTB-Ligaordnung

Die Wettkampfinhalte der Oberliga, Verbandsliga, sowie Landesliga und Landesklasse regelt die Ligaordnung des NTB.

3.2 Wettkampfinhalte des Turnbezirks
Die Bezirksliga 1 und 2 turnt einen Kür 4-Kampf modifiziert 3        
nach den Wettkampfausschreibungen des DTB 2008. 

      Sprungtisch / Sprungpferd: Höhe 1.25 m - Bezirksliga 1

                                                           1,20 m – Bezirksliga 2                                                                 
      Schwebebalken: Höhe 1.05 m ab Mattenoberkante

Die Bezirksklasse 1 turnt einen Pflicht-Vierkampf nach den Wettkampfausschreibungen des DTB 2008, P7/ P8, Sprunghöhe 1,20m,  Schwebebalken: Höhe 1,05 m ab Mattenoberkante

Die Bezirksklasse 2 turnt einen Pflicht-Vierkampf nach den Wettkampfausschreibungen des DTB 2008, P6b mit Brett Mattenberg 90 cm,  P6a / P6a / P6a,  Schwebebalken: Höhe 0,90 m ab Mattenoberkante

Die Bezirksklasse 3 turnt einen Pflicht-Vierkampf nach den Wettkampfausschreibungen des DTB 2008, P5b mit Brett Mattenberg 60 cm       P5b/ 5b/ 5a,  Schwebebalken: Höhe 0,90 m ab Mattenoberkante

In den B-Versionen gelten die Änderungen am Sprung P5b und 6b, Reck  und Balken gemäß Wettkampfprogramm des Bezirks
4 Mannschaftszusammenstellung

4.1 Qualifikationswettkämpfe

Die Mannschaftszusammenstellung der Oberliga, Verbandsliga sowie 
Landesliga und Landesklasse regelt die Ligaordnung des NTB.

4.2 Bezirkswettkämpfe

4.2.1 Bezirksliga 1

Die Mannschaft besteht aus bis zu 8 Turnerinnen, die für die Ligasaison eine gültige Startberechtigung besitzen.

Die Turnerinnen müssen im Wettkampfjahr 15 Jahre und älter sein.

Eine Turnerin darf jünger sein.

4 Turnerinnen starten pro Gerät, wovon die 3 besten Wertungen als Mannschaftsergebnis zählen.

4.2.2
Bezirksliga 2

Die Mannschaft besteht aus bis zu 8 Turnerinnen, die für die Ligasaison eine

           gültige Startberechtigung besitzen.


Die Turnerinnen müssen im Wettkampfjahr 12 bis 15 Jahre alt sein.


Eine Turnerin darf jünger sein

5 Turnerinnen starten pro Gerät, wovon die 3 besten Wertungen für das            Mannschaftsergebnis zählen.

4.2.2 Bezirksklasse 1


Die Mannschaft besteht aus bis zu 8 Turnerinnen, die für die Ligasaison eine 


gültige Startberechtigung besitzen


Die Turnerinnen müssen im Wettkampfjahr 11 – 15 Jahre alt sein.


Eine Turnerin darf jünger sein.


5 Turnerinnen starten pro Gerät, wovon die 3 besten Wertungen als 

            Mannschaftsergebnis zählen. 

4.2.4    Bezirksklasse 2
Die Mannschaft besteht aus bis zu 8 Turnerinnen, die für die Ligasaison eine gültige Startberechtigung besitzen.

Die Turnerinnen müssen im Wettkampfjahr 9 – 11 Jahre alt sein.

Eine Turnerin darf jünger sein.

5 Turnerinnen starten pro Gerät, wovon die 3 besten Wertungen als Mannschaftsergebnis zählen.

4.2.3 Bezirksklasse 3

Die Mannschaft besteht aus bis zu 8 Turnerinnen, die für die Ligasaison eine gültige Startberechtigung besitzen.

Die Turnerinnen müssen im Wettkampfjahr 8 - 9 Jahre alt sein.

Eine Turnerin darf jünger sein.

5 Turnerinnen starten pro Gerät, wovon die 3 besten Wertungen als Mannschaftsergebnis zählen.

5 Startberechtigung der Vereine

5.1 Allgemeines

Ein Verein kann in einer Wettkampfklasse nur mit einer Mannschaft turnen.
(Wettkampf-/Startgemeinschaften mit eigenständiger Namensgebung sind erlaubt.)

In den Bezirksligen 1 und 2, sowie den Bezirksklassen 1 bis 3 haben Turnerinnen des Leistungsbereiches der Altersklasse 6 und älter keine Starterlaubnis.

Grundsätzlich ist die Turnerin für die gemeldete Wettkampfklasse startberechtigt.

Nach dem ersten Wettkampf ist die Turnerin in einer niedrigeren Wettkampfklasse nicht mehr startberechtigt.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, Turnerinnen eines Vereines in höheren Wettkampfklassen des gleichen Vereines einzusetzen. 

Der Einsatz von Turnerinnen an einem Wettkampfwochenende (48 Stunden) ist nur in einer Wettkampfklasse zulässig.

Eine Turnerin kann während der Ligasaison nur für einen Verein bzw. eine Wettkampf-/Startgemeinschaft starten. 

Bei Ausnutzung des Zweitstartrechtes ist die Genehmigung des Stammvereines der betreffenden Turnerin im Startpass einzutragen bzw. mit dem Wettkampfbuch oder Turnerpass vorzulegen. 

Kann eine Mannschaft ihr Startrecht beim Landesfinale nicht wahrnehmen, rückt die nächstplatzierte Mannschaft des jeweiligen Turnbezirkes nach.

Meldet ein Turnbezirk zum Landesfinale keine oder nur eine Mannschaft, koordiniert die Landesfachwartin die nachrückende Mannschaft.

5.2 Dokumente
5.2.1 Startpass / Wettkampfbuch / Turnerpass

Zum ersten Rundenwettkampf sind für die jeweiligen Wettkampfklassen vorzulegen:

Oberliga:

Startpass 

Verbandsliga:

Startpass 

Landesliga:

Startpass

Landesklasse:

Startpass

Bezirksliga 1 und 2
mindestens Wettkampfbuch oder Turnerpass

Bezirksklasse 1:
mindestens Wettkampfbuch oder Turnerpass

Bezirksklasse 2:
mindestens Wettkampfbuch oder Turnerpass

Bezirksklasse 3:
mindestens Wettkampfbuch oder Turnerpass

Werden Startpass, Wettkampfbuch oder Turnerpass nicht vorgelegt oder sind nicht korrekt, darf die betreffende Turnerin nicht starten.

6 Wettkampfleitung / Kampfgericht

6.1 Wettkampfleitung

Die Wettkampfleitung und das Schiedsgericht stellt der Turnbezirk.
Aus den von den Vereinen gemeldeten Kampfrichterinnen/-richter werden die Expertinnen durch die Bezirkskampfrichterwartin benannt.

6.2 Kampfrichter

Die Vereine stellen pro gemeldeter Mannschaft Kampfrichterinnen/-richter mit der nachfolgenden Qualifikation:

Oberliga:

2 Kampfrichterinnen/-richter mit mindestens Landeslizenz.

Verbandsliga: 

1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Landeslizenz.

Landesliga:

1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Landeslizenz.

Landesklasse:

1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Landeslizenz

Bezirksliga 1:

1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Bezirkslizenz

Bezirksliga 2:

1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Bezirkslizenz

Bezirksklasse 1:
1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Bezirkslizenz

Bezirksklasse 2:
1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Kreislizenz

Bezirksklasse 3:
1 Kampfrichterin/-richter mit mindestens Kreislizenz

Die Vereine melden spätestens mit der Meldung zum ersten Vorrundenwettkampf namentlich die von den Vereinen zu stellenden Kampfrichterinnen/-richter. 

Fällt eine Mannschaft nach Nominierung ersatzlos durch Zurückziehung aus, so unterliegt dem Verein trotzdem die Verpflichtung Kampfrichterinnen/-richter zu stellen.

Kann ein nachrückender Verein kurzfristig keine Kampfrichterinnen/-richter benennen, so unterliegt dem zurückziehenden Verein weiterhin die Verpflichtung zur Gestellung von Kampfrichterinnen/-richtern.

7 Meldegelder / Kosten

7.1 Meldegelder

Das Meldegeld und die Zahlungsweise legt der Turnbezirk in Abstimmung mit den Kreisfachwarten fest. 


Zieht ein Verein nach Meldeschluss eine Mannschaft zurück, so ist trotzdem das Meldegeld zu entrichten. 

7.2 Kosten

Aus den Meldegeldern werden die Kosten für die Wettkampfleitung, das Einsatzgeld für die Kampfrichter sowie die Organisationsmittel getragen.

Muss der Turnbezirk Kampfrichterinnen/-richter einsetzen, da ein Verein keinen oder weniger Kampfrichterinnen/-richter gemeldet hat, so hat der Verein folgende Kosten zu übernehmen:

Strafgeld:
Pro Durchgang 25.00 Euro plus anfallende Fahrtkosten für die  

                       einzusetzenden Kampfrichterinnen/-richter gem. Finanz- und 
                       Gebührenordnung des NTB
8 Organisatorischer Rahmen

8.1 Qualifikation zum Landesfinale

Die Oberliga wird ohne Qualifikation zum Land weitergemeldet.

In den Wettkampfklassen  Verbandsliga sowie Landesliga und Landesklasse wird mindestens ein Qualifikationswettkampf im Turnbezirk durchgeführt.

Zum Landesfinale werden pro Turnbezirk und Wettkampfklasse zwei Mannschaften zugelassen.

8.2 Bezirkswettkämpfe

In den Bezirksligen, sowie in den Bezirksklassen 1 bis 3 werden ein Vorrundenwettkampf und ein Endkampf geturnt.

Korrigierte Fassung vom 04. Mai 2010
Für den Turnbezirk Braunschweig
Gudrun Neumann-Lezius,  Bezirksfachwartin Gerätturnen Frauen
Wiebke Siems,  Bezirkskampfrichterwartin Gerätturnen Frauen

Stand 21.02.2010 

                   Diese Ordnung gilt ab dem 01.Januar 2010 
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